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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

141. Abgeordneter
Andreas Bleck
(AfD)

Plant die Bundesregierung, gegen sogenannte 
Lootboxen in für Kinder und Jugendliche freige-
geben Videospielen wegen Glücksspiels vorzuge-
hen, und wenn nein, warum nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sven Lehmann
vom 8. Februar 2023

Die für die Regulierung von „Glücksspiel“ maßgeblichen Rechtsgrund-
lagen und ihre Anwendung liegen grundsätzlich in der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Länder.
Glücksspielähnliche Elemente wie „Lootboxen“ haben aus Sicht des 
Kinder- und Jugendmedienschutzes eine hohe Relevanz. Der Bund hat 
mit Wirkung zum 1. Mai 2021 das Jugendschutzgesetz (JuSchG) novel-
liert.
Das Gesetz ermöglicht mit Blick auf die Alterskennzeichnungen nun-
mehr unter anderem, die heute relevanten Interaktionsrisiken, zu denen 
auch Kostenfallen, glücksspielähnliche Elemente und nicht zuletzt 
„Lootboxen“ gehören, bei der Alterskennzeichnung zu berücksichtigen.
Auf derartige Elemente soll durch Deskriptoren aufmerksam gemacht 
werden (§ 14 Absatz 2a JuSchG). Der neue § 10b Absatz 2 und 3 
JuSchG stellt zudem klar, dass künftig bei nicht altersgerechten Vorein-
stellungen (also z. B. standardmäßiger Aktivierung) erhebliche Interak-
tionsrisiken durch bspw. Kauffunktionen, glücksspielähnliche bzw. 
glücksspielsimulierende Mechanismen und suchtfördernde Mechanis-
men auch bei der Alterseinstufung selbst berücksichtigt werden können.
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In Zuge dessen hat die für die Alterskennzeichnungen von digitalen 
Spielen zuständige Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle neue Leitkri-
terien für die jugendschutzrechtliche Bewertung von Spielen zum 1. Ja-
nuar 2023 eingeführt, die die oben genannten Änderungen des JuSchG 
in die Bewertungspraxis überführen.
Neben der Alterskennzeichnungspflicht sind relevante Diensteanbieter 
gemäß § 24a JuSchG zudem zur Vorhaltung struktureller Vorsorgemaß-
nahmen verpflichtet. Im Hinblick auf die von Ihnen genannten Risiken 
können beispielsweise technische Möglichkeiten zur Einschränkung der 
finanziellen Ausgaben, Informationsverpflichtung zu Spielabläufen und 
Gewinnwahrscheinlichkeiten, Werbebeschränkungen gegenüber Kindern 
und Jugendlichen sowie Limitierungen von Mikrotransaktionen risiko-
mindernde Maßnahmen sein.

142. Abgeordnete
Nicole Höchst
(AfD)

Inwieweit finanziert oder unterstützt die Bundes-
regierung in den letzten fünf Jahren jeweils das 
Regenbogenportal, das „Erwachsenen, Kindern 
und Jugendlichen sowie deren Eltern Information 
zu einer Vielzahl an Themen und Fragen rund um 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ bietet und 
„seit mehreren Jahren“ einem Beitrag zu Puber-
tätsblockern auf seiner – mit dem Logo des Bun-
desministeriums für Familie, Frauen, Senioren 
und Jugend versehenen – Website online gestellt 
hatte (vgl. www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-m
eldungen/bundesregierung-empfiehlt-nicht-die-ei
nnahme-von-pubertaetsblockern-202506; sowie 
vgl. www.regenbogenportal.de/)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sven Lehmann
vom 6. Februar 2023

In den Jahren 2018 bis 2022 wurden für die Website www.regenbogenp
ortal.de Haushaltsmittel in Höhe von 1.242.727,64 EUR durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgewandt.

Davon entfallen:
auf das Haushaltsjahr 2018:  223.569,68 EUR,
auf das Haushaltsjahr 2019:  414.823,22 EUR,
auf das Haushaltsjahr 2020:  236.881,62 EUR,
auf das Haushaltsjahr 2021:  227.508,13 EUR,
auf das Haushaltsjahr 2022:  139.944,99 EUR.
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